
Auszug aus der 

 

Richtlinie der Stadt Römhild 

für Ehrungen von Jubilaren 

und Personen im öffentlichen Dienst 

 

Die nachstehende Richtlinie wurde mit Beschluss-Nr.: 329 / 25 / 15 in der Sitzung des Stadtrates 

der Stadt Römhild am 02.11.2015 aufgestellt. 

 

A - Geburtstage 

 Wann Was 

Einwohner 75. Glückwunschschreiben Bürgermeister 

 80., 85., 95. Männer: Weingeschenk, Blumen und  

  Glückwunschurkunde 

  Frauen: Buch, Glückwunschurkunde 

 90., 100. Präsentkorb 

 

B - Ehejubiläen 
Einwohner Diamantene oder ein späteres Präsentkorb, Blumen 

 Hochzeitsjubiläum 

 

E – Sonstige Ehrungen 

 

Vereine Vereinsjubiläen rechtzeitige, schriftliche Antragstellung – 

  Die Höhe des Zuschusses für Vereinsjubiläen 

  legt der Kultur- und Sozialausschuss fest. 

 

F - Begrüßungsgeld für Neugeborene 

Hier wird auf die Richtlinie der Stadt Römhild zur Gewährung eines Begrüßungsgelde für Neuge-

borene verwiesen. 

 

G - Sonstiges 

Die Ehrungen anlässlich dieser Richtlinie können nur im Rahmen der für diese Zwecke im Haus-

haltsplan bereitgestellten Mittel gewährt werden. Desweitern können Zuschüssen für Vereinsjubi-

läen nur nach Vorliegen der geforderten gesetzlichen Voraussetzungen (§ 52 AO) bewilligt wer-

den. 

 

H - Inkrafttreten 

 

Die Richtlinie der Stadt Römhild für Ehrungen von Jubilaren und Personen im öffentlichen Dienst 

tritt am 01.12.2015 in Kraft. 

 

Römhild, den 05.11.2015 

 

 

gez. Köhler 

Bürgermeister  Dienstsiegel 


